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Anordnung
über die Änderung und Ergänzung der Anweisung 

über die Besteuerung der wirtschaftlich und steuer
lich selbständigen Einheiten im konsum

genossenschaftlichen Sektor.

Vom 28. Januar 1955

Auf Grund des § 6 des Abgabengesetzes vom 9. Fe
bruar 1950 (GBl. S. 130) wird folgendes angeordnet: 

Die Anweisung vom 30. September 1954 über die 
Besteuerung der wirtschaftlich und steuerlich selbstän
digen Einheiten im konsumgenossenschaftlichen Sektor 
(ZB1. S., 507) wird wie folgt ergänzt bzw. geändert:

1. § 2 Abs. 2 wird gestrichen und durch folgende Fas
sung ersetzt:
„Werden innerhalb dieser wirtschaftlich selbständi
gen Einheiten besondere Buchungskreise gebildet, 
so sind diese Buchungskreise keine steuerlich selb
ständigen Einheiten.“

2. Als § 7 Buchst, a ist einzufügen:
„In den Verkaufsstellen der Dorf-, Stadt- und Kreis
konsumgenossenschaften, den Zentrallägern der 
Kreisverbände und Kreiskonsumgenossenschaften 
ist zum Jahresschluß keine körperliche Auf
nahme der vorhandenen Warenbestände erforder
lich, wenn eine laufende Kontrolle des Waren
bestandes durch permanente Inventur erfolgt.
Bei der Durchführung der permanenten Inventur 
sind die Vorschriften, die für den volkseigenen Ein
zelhandel erlassen worden sind, zu beachten. (In
formationsdienst für die Revisionsorgane der volks
eigenen Wirtschaft [VEW], Systematik Nr. 32, 
Blatt 9 bis 11.)

Abweichend von den Vorschriften für die VEW er
folgt die Aufnahme der Warenbestände bei den KG 
nur zum Verbraucherendpreis (VEP). Durch Vor
nahme eines Abschlags werden die Bilanzwerte er
mittelt. Die Abschläge werden vom Verband Deut
scher Konsumgenossenschaften für den gesamten 
Konsum-Einzelhandel einheitlich festgelegt bzw. von 
den Bezirksverbänden für einige Warengruppen 
kreisweise bestätigt.“

3. Bei § 9 ist anzufügen:
„(4) Standardwerte bis zur Höhe von 1000 DM ken

nen bis 31. Dezember 1955 in voller Höhe auf
gelöst werden.“

4. In § 15 Abs. 4 sind folgende Worte zu streichen:
„Als Vorstufe der Einführung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung“ und „bisher“.

5. Bei § 22 Abs. 4 ist anzufügen:
„Von Warenhäusern, die den Bezirks- und Kreis
verbänden unterstellt sind, kann eine Verwaltungs
kostenumlage bis zu 1,2 % des Gesamtplanumsatzes 
als Betriebsausgabe geltend gemacht werden.“

6. § 22 Abs. 5 wird gestrichen und durch folgende Fas
sung ersetzt:
„Bei den Aufkaufkontoren wird die Verwaltungs
kostenumlage in Höhe von 1 %> der geplanten Er
fasserpreise bei tierischen Erzeugnissen und der ge
planten Abgabepreise bei pflanzlichen Erzeugnissen 
als Betriebsausgabe anerkannt, soweit die pflanz
lichen und tierischen Produkte von den Erzeugern 
aufgekauft werden.


